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Allgemeine Reise- und Zahlungsbedingungen der Hideaway4you GmbH 
 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden automatisch Bestandteil des mit uns geschlossenen Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen 

Bestimmungen der §§ 651a ff BGB und regeln die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen als Kunden und uns als Reiseveranstalter. Gesonderte Bedingungen, 

welche in einer Reiseausschreibung und der Reiseanmeldung und Reisebestätigung genannt werden, haben vor diesen allgemeinen Bedingungen Vorrang. 

 

 

1. Abschluss des Reisevertrages 

1.1 Mit Buchung (auch Reiseanmel-

dung genannt) bietet der Kunde der 

Hideaway4you den Abschluss eines 

Pauschalreisevertrages verbindlich 

an. Als Grundlage für das Reiseange-

bot gelten die Reisebeschreibung so-

wie ergänzende Informationen der 

Hideaway4you für die jeweilige Pau-

schalreise.  

1.2 Internetausschreibungen und 

Prospekte (z.B. der Destinationen und 

Hotels), welche nicht von Hidea-

way4you herausgegeben wurden, 

sind für uns nicht verbindlich und lö-

sen keine Leistungspflicht aus, außer 

dies wurde ausdrücklich mit dem 

Kunden als Gegenstand der Reiseaus-

schreibung vereinbart.  

1.3 Die Anmeldung der Reise kann te-

lefonisch, per Fax, per E-Mail, im Rei-

sebüro oder über das Internet erfol-

gen.  

1.4 Der Vertrag kommt mit dem Zu-

gang der Annahmeerklärung der 

Hideaway4you GmbH zustande. Die 

Annahmeerklärung bedarf keiner be-

stimmten Form. Hideaway4you wird 

dem Kunden bei oder unverzüglich 

nach dem Vertragsabschluss eine auf 

einem dauerhaften Datenträger ge-

speicherte Reisebestätigung übermit-

teln.  

1.5 Sollte der Inhalt der Reisebestäti-

gung vom Inhalt der Reiseanmeldung 

abweichen, so liegt ein neues Angebot 

seitens Hideaway4you vor, an das 

Hideaway4you für die Dauer von zehn 

Tagen gebunden ist. Der Vertrag 

kommt auf Grundlage dieses neuen 

Angebotes zustande, wenn der Kunde 

innerhalb der Bindungsfrist der Hide-

away4you die Annahme erklärt. Dies 

kann auch durch Leistung der Anzah-

lung oder durch Reiseantritt gesche-

hen.  

1.6 Werden mehrere Reiseteilnehmer 

angemeldet, so hat der Anmelder für 

alle vertraglichen Verpflichtungen der 

in der Reiseanmeldung aufgeführten 

Teilnehmer einzustehen, sofern er 

diese durch eine ausdrückliche und 

gesonderte Erklärung übernommen 

hat. 

1.7 Es wird darauf hingewiesen, dass 

bei allen oben genannten Buchungs-

arten aufgrund der gesetzlichen Vor-

schrift des § 312 g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 

BGB kein Widerrufs-recht bei Pau-

schalreiseverträgen, die im Fernab-

satz abgeschlossen wurden nach Ver-

tragsabschluss besteht. Ein Rücktritt 

und die Kündigung vom Vertrag hin-

gegen ist unter Berücksichtigung der 

Regelung in Ziffer 6 möglich. 

2. Bezahlung 

 

2.1 Hideaway4you hat zur Absiche-

rung der Kundengelder bei der R+V 

Versicherung AG eine Insolvenzversi-

cherung gemäß § 651r BGB abge-

schlossen. Der Sicherungsschein wird 

dem Kunden mit der Reisebestäti-

gung zugesandt.  

2.2 Mit Erhalt der Reisebestätigung 

und Rechnung einschließlich des Si-

cherungsscheins bei Pauschalreisen 

ist der Kunde verpflichtet eine Anzah-

lung in Höhe von 20 % des Reiseprei-

Reiseteilnehmer) zu leisten. Die Rest-

zahlung wird 30 Tage vor Reiseantritt 

fällig, sofern der Sicherungsschein 

übergeben ist und das Rücktrittsrecht 

von Hideaway4you aus dem unter 

Ziff. 9.2 genannten Grund nicht mehr 

ausgeübt werden kann. Bei Reisebu-

chung ab 30 Tage vor Reisebeginn ist 

der gesamte Reisepreis bei Buchung 

fällig.  

2.3 Die Bezahlung der Reiseleistun-

gen erfolgt direkt und ausschließlich 

an Hideaway4you, auch wenn die Bu-

chung über ein Reisebüro erfolgt ist. 

Sämtliche Zahlungen sind unter An-

gabe der Buchungsnummer, welche 

auf der Reisebestätigung / Rechnung 

ersichtlich ist, auf die dort angege-

bene Kontoverbindung zu leisten.  

2.4 Der Reisepreis kann in bar, per 

Überweisung oder per Kreditkarte 

(VISA / Mastercard) beglichen werden.  

2.5 Stornierungs-, Umbuchungs- und 

Bearbeitungsgebühren sind jeweils 

sofort fällig.  

2.6 Falls der Kunde seine Zahlung zu 

den vereinbarten Terminen nicht leis-

tet und Hideaway4you mahnen muss, 

ist Hideaway4you berechtigt dem 

Kunden eine Mahnkostenpauschale in 

bleibt Ihnen unbenommen, nachzu-

weisen, dass keine oder wesentlich 

geringere Kosten entstanden sind. 

Zahlen Sie trotz Fristsetzung und 

Mahnung mit Rücktrittsandrohung 

den offenen Betrag nicht fristgerecht 

oder vollständig, behält sich Hidea-

way4you vor, den Rücktritt vom Rei-

severtrag zu erklären und die in Ziffer 

6 pauschalierten Stornosätze von 

Ihnen einzufordern.  

2.7 Es besteht nur ein Anspruch auf 

Inanspruchnahme der Reiseleistun-

gen bei vollständiger Bezahlung des 

Reisepreises.  

 

3. Leistungen 

3.1 Sonderwünsche des Kunden, wel-

che über die konkrete Leistungsbe-

schreibung im Katalog oder die der 

Buchung zugrunde liegende Sonder-

ausschreibung hinausgehen, sind für 

Hideaway4you nicht verbindlich, es 

sei denn diese wurden ausdrücklich 

durch Hideaway4you bestätigt. Hide-

away4you wird sich in jedem Fall be-

mühen, diese zu erfüllen.  

3.2 Sondergepäck (z.B. Taucheraus-

rüstungen; Surfboards; Ski- o. Golfge-

päck u.ä.) kann nur nach Voranmel-

dung und gegen Aufpreis befördert 

werden. Die Kosten und Konditionen 

sind mit Hideaway4you vor Reisebu-

chung abzuklären. Der Aufpreis muss 

vom Kunden getragen werden. Dies 

gilt auch für die Bereitstellung eines 

Babybettes.  

3.3 Alle Preise, welche in der Reise-

ausschreibung genannt werden, sind 

in EURO angegeben und gelten pro 

Person. 

3.4 Bei Kinderermäßigungen ist das 

Alter am Tag der Reiserückkehr ent-

scheidend und muss bei Buchung be-

reits angegeben werden. 

 

4. Reisedokumente 

4.1 Die Reisedokumente werden erst 

nach vollständiger Bezahlung des 

Reisepreises bis spätestens 7 Tage 

vor Abreise verschickt. Die Reisedo-

kumente beinhalten in der Regel eine 

Reiseübersicht, Hotelvoucher, Trans-

fervoucher sowie ein Dokument mit 

Informationen am Zielort. Ob die Rei-

seunterlagen Flugtickets enthalten, 

ist abhängig vom jeweiligen Flugleis-

tungsträger. Bei elektronischen Flug-

tickets (Etix) wird dem Kunden der 

Filekey (Buchungsnummer beim Flug-

leistungsträger) mit den Reiseunter-

lagen mitgeteilt.  

4.2 Der Reisende ist dafür verant-

wortlich, dass seine von ihm gemach-

ten Angaben bei der Buchung korrekt 

sind, dass die Angaben auf der Bu-

chungsbestätigung mit den Angaben 

auf dem Personalausweis / Reisepass 

des jeweiligen Mitreisenden überein-

stimmen und die versendeten Doku-

mente ihn auch erreichen können. Im 

Falle einer Änderung der E-Mail- 

und/oder Postadresse oder der Tele-

fonnummer ist der Kunde verpflichtet 

die Änderung Hideaway4you recht-

zeitig mitzuteilen.  

 

5. Leistungs- und Preisänderungen 

5.1 Änderungen oder Abweichungen 

einzelner Reiseleistungen (außer der 

Reisepreis) von dem vereinbarten In-

halt des Reisevertrages, die nach Ver-

tragsschluss notwendig werden und 

von Hideaway4you nicht wider Treu 

und Glauben herbeigeführt wurden, 

sind nur gestattet, soweit die Ände-

rungen oder Abweichungen nicht er-

heblich sind und den Gesamtzuschnitt 

der gebuchten Reise nicht beeinträch-

tigen. Der Gesamtzuschnitt der Reise 

ist dann beeinträchtigt, wenn deren 

Wert oder Tauglichkeit zu dem ge-

wöhnlichen oder nach dem vertraglich 

vorausgesetzten Nutzen aufgehoben 

oder gemindert ist. Dies bestimmt 

sich vor allem anhand der Reisedauer, 

der Reisezeit und des Reisepreises. 

Eventuelle Gewährleistungsansprü-

che bleiben unberührt, soweit die ge-

änderten Leistungen mit Mängeln be-

haftet sind. 

5.2 Für den Fall, dass wesentliche 

Reiseleistungen sich ändern oder ein-

mal nicht erbracht werden können, 

wird Hideaway4you Sie unverzüglich 

nach Kenntnis von dem Änderungs-

grund auf einem dauerhaften Daten-

träger (z.B. durch E-Mail, SMS oder 

Sprachnachricht) klar, verständlich 

und in hervorgehobener Weise infor-

mieren.  

5.3 Im Fall einer erheblichen Ände-

rung einer wesentlichen Reiseleistung 

oder der Abweichung von besonderen 

Vorgaben des Kunden, die Inhalt des 

Pauschalreisevertrages geworden 

sind, ist der Reisende berechtigt, in-

nerhalb einer von Hideaway4you 

gleichzeitig mit Mitteilung der Ände-

rung gesetzten angemessenen Frist 
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- entweder die Änderung anzuneh-

men 

- oder unentgeltlich vom Pauschalrei-

severtrag zurückzutreten  

- oder die Teilnahme an einer Ersatz-

reise zu verlangen, wenn Hidea-

way4you eine solche Reise angeboten 

hat.  

Der Reisende hat die Wahl, auf die 

Mitteilung von Hideaway4you zu rea-

gieren oder nicht. Wenn er gegenüber 

Hideaway4you reagiert, dann kann er 

entweder der Vertragsänderung zu-

stimmen, die Teilnahme an einer Er-

satzreise verlangen, sofern ihm eine 

solche angeboten wurde, oder unent-

geltlich zurücktreten. Erklärt sich der 

Reisende nicht oder nicht innerhalb 

der ihm vom Reiseveranstalter ge-

setzten angemessenen Frist, gilt das 

Angebot zur Vertragsänderung nach 

Ablauf der Frist als angenommen (§ 

651g Abs. 2 BGB). Hierauf ist der Rei-

sende in der Erklärung gemäß Ziff. 5.2 

in klarer, verständlicher und hervor-

gehobener Weise hinzuweisen.   

5.4 Hideaway4you behält sich vor, 

ausgeschriebene und bestätigte 

Preise für Flugpauschalreisen für den 

Fall nach Vertragsabschluss eintre-

tender Erhöhung der Beförderungs-

kosten oder der Erhöhung bestimm-

ter Gebühren (z.B. Flughafen- und Si-

cherheitsgebühren) oder im Fall einer 

Änderung der für die Reise maßgebli-

chen Wechselkurse wie folgt anzu-

passen: 

a) bei einer auf den Sitzplatz bezoge-

nen Erhöhung der Treibstoffkosten 

kann Hideaway4you den Reisepreis 

um diesen Betrag erhöhen; 

b) in anderen Fällen der Erhöhung der 

Treibstoffkosten werden die vom Be-

förderungsunternehmen pro Beförde-

rungsmittel geforderten, zusätzlichen 

Beförderungskosten durch die Zahl 

der Sitzplätze des vereinbarten Beför-

derungsmittels geteilt. Hideaway4you 

kann den Reisepreis sodann um den 

sich daraus ergebenden Erhöhungs-

betrag auf den Einzelplatz korrigieren; 

c) werden bestehende Flughafen- 

und Sicherheitsgebühren gegenüber 

Hideaway4you erhöht, kann der Rei-

sepreis auch um diesen Erhöhungs-

betrag entsprechend angepasst wer-

den. 

d) Eine Preiserhöhung ist nur zulässig, 

wenn die zur Erhöhung/Anpassung 

führenden Umstände vor Vertragsab-

schluss noch nicht eingetreten und 

für Hideaway4you auch nicht vorher-

sehbar waren. 

e) Eine Preisänderung ist nur bis zum 

21. Tag vor Reiseantritt zulässig. 

f) Im Falle einer Preisänderung um 

mehr als 8 % des Reisepreises gilt 5.3 

entsprechend. 

5.5 Der Kunde kann eine Senkung des 

Reisepreises von Hideaway4you ver-

langen, wenn und soweit sich die un-

ter 5.4 genannten Preise, Abgaben  

oder Wechselkurse nach Vertrags-

schluss und vor Reisebeginn geändert 

haben und dies unter entsprechender 

Anwendung von 5.4 a)-c) zu niedrige-

ren Kosten für Hideaway4you führt. 

Hat der Kunde hiernach mehr als den 

geschuldeten Betrag gezahlt, wird der 

Mehrbetrag abzüglich der entstande-

nen Verwaltungsausgaben von  

Hideaway4you erstattet. 

5.6 Hideaway4you weist darauf hin, 

dass Direktflüge nicht automatisch 

-Stop-

dere Zwischenlandungen mitein-

schließen können.  

 

6. Rücktritt durch den Kunden 

6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Rei-

sebeginn von der Pauschalreise zu-

rücktreten. Falls der Kunde bei einem 

Reisebüro/Reisevermittler gebucht 

hat, kann der Rücktritt auch gegen-

über diesem erklärt werden. Maßgeb-

lich ist der Zugang der Rücktrittser-

klärung bei Hideaway4you. Ihnen wird 

empfohlen, den Rücktritt auf einem 

dauerhaften Datenträger (z.B. per E-

Mail, Telefax oder schriftlich per Post) 

zu erklären. Ein Nichtantritt der Reise 

wird grundsätzlich als Reiserücktritt 

gewertet.  

6.2 Auch während der Reise ist der 

Kunde berechtigt, die Kündigung des 

Pauschalreisevertrages zu erklären; in 

diesem Fall hat er sich zumindest die 

erhaltenen Reiseleistungen auf den 

Reisepreis anrechnen zu lassen. 

Nimmt der Reisende einzelne Reise-

leistungen infolge vorzeitiger Rück-

reise oder sonstiger zwingender 

Gründe nicht in Anspruch, so wird sich 

Hideaway4you bei den Leistungsträ-

gern um Erstattung der ersparten 

Aufwendungen bemühen. Diese Ver-

pflichtung entfällt, wenn es sich um 

völlig unerhebliche Leistungen han-

delt oder einer Erstattung gesetzliche 

oder behördliche Bestimmungen ent-

gegenstehen. 

6.3 Tritt der Reisende vom Reisever-

trag zurück oder tritt er die Reise  

nicht an, so verliert Hideaway4you 

den Anspruch auf den Reisepreis. 

Stattdessen kann Hideaway4you eine 

angemessene Entschädigung verlan-

gen, soweit der Rücktritt des Reisen-

den nicht von Hideaway4you zu ver-

treten ist oder am Bestimmungsort 

oder in dessen unmittelbarer Nähe 

außergewöhnliche Umstände auftre-

ten, die die Durchführung der Pau-

schalreise oder die Beförderung von 

Personen an den Bestimmungsort er-

heblich beeinträchtigen. Umstände 

sind dann unvermeidbar und außer-

gewöhnlich, wenn sie nicht der Kon-

trolle von Hideaway4you unterliegen 

und sich ihre Folgen auch dann nicht 

hätten vermeiden lassen, wenn alle 

zumutbaren Vorkehrungen getroffen 

worden wären.  

Eine zusätzliche Reiserücktrittskos-

tenversicherung, deren Abschluss 

empfohlen wird, kann diese Rück-

trittskosten im Rahmen ihrer Versi-

cherungsbedingungen übernehmen. 

6.4 Die Höhe der Entschädigung be-

stimmt sich nach dem Reisepreis un-

ter Abzug des Wertes der ersparten 

Aufwendungen und dessen, was 

Hideaway4you durch anderweitige 

Verwendung der Reiseleistungen er-

wirbt. Dieser ist auf Verlangen des 

Reisenden von Hideaway4you zu be-

gründen. Hideaway4you hat die nach-

folgenden Entschädigungspauschalen 

unter Berücksichtigung des Zeitraums 

zwischen der Rücktrittserklärung und 

dem Reisebeginn sowie unter Berück-

sichtigung der erwarteten Ersparnis 

von Aufwendungen und des zu er-

wartenden Erwerbs durch anderwei-

tige Verwendung der Reiseleistungen 

festgelegt. Die Entschädigung wird 

nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 

Rücktrittserklärung bezogen auf den 

Reisepreis wie folgt gestaffelt: 

a) bei Flugpauschalreisen: 

bis zum 31. Tag vor Reisebeginn: 40 % 

bis zum 22. Tag vor Reisebeginn: 60 % 

bis zum 15. Tag vor Reisebeginn: 75 % 

bis zum   1. Tag vor Reisebeginn: 80 % 

am Abreisetag oder bei Nichtantritt 

der Reise: 90 % des Reisepreises. 

b) bei Pauschalreisen ohne Flugbeför-

derung sowie Nur-Hotel Buchungen: 

bis zum 31. Tag vor Reisebeginn: 20 % 

bis zum 22. Tag vor Reisebeginn: 40 % 

bis zum 15. Tag vor Reisebeginn: 65 % 

bis zum   1. Tag vor Reisebeginn: 80 % 

am Abreisetag oder bei Nichtantritt 

der Reise: 90 % des Reisepreises. 

c) Sonderregelung Oman und Verei-

nigte Arabische Emirate 

bis zum 32. Tag vor Reisebeginn: 40 % 

bis zum 22. Tag vor Reisebeginn: 70 % 

bis zum 15. Tag vor Reisebeginn: 85 % 

ab dem  14. Tag vor Reisebeginn und 

am Abreisetag oder bei Nichtantritt 

der Reise: 95 % des Reisepreises. 

d) bei allen Reisen, die im Wege des 

verkauft werden, werden Leistungen 

einzelner Leistungsträger zu tagesak-

tuellen Preisen paketiert. Dazu wer-

den von den Leistungsträgern (Hotels, 

Fluggesellschaften u.a.) besondere 

Tarife verwendet, die grundsätzlich 

nicht erstattungsfähig sind. Dement-

sprechend gelten für diese Reisen be-

sondere Rücktrittspauschalen und 

zwar für Flugpauschalreisen: 

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn: 35 % 

bis zum 15. Tag vor Reisebeginn: 65 % 

bis zum   7. Tag vor Reisebeginn: 75 % 

bis zum   3. Tag vor Reisebeginn: 85 % 

ab dem 2. Tag vor Reisebeginn bis 

zum Abreisetag oder bei Nichtantritt 

der Reise: 95 % des Reisepreises. 

6.5 Die Mindestrücktrittskosten be-

gig vom Zeitpunkt des Rücktritts und 

der Art der Reise.  

Die vorgenannte Staffelung findet le-

diglich Anwendung bei Rücktrittskos-

steigen. 

6.6 Es bleibt Ihnen unbenommen, ge-

genüber Hideaway4you den Nach-

weis zu führen, dass ein wesentlich 

niedrigerer oder gar kein Schaden im 

Zusammenhang mit dem Rücktritt 

von der Reise entstanden ist. 

6.7 Hideaway4you behält sich vor, 

anstelle der vorstehenden Entschädi-

gungspauschalen eine höhere, indivi-

duell berechnete Entschädigung zu 

fordern, soweit Hideaway4you nach-

weist, dass ihm wesentlich höhere 

Aufwendungen als die jeweils an-

wendbare Entschädigungspauschale 

entstanden sind.  

In diesem Fall ist Hideaway4you ver-

pflichtet, die geforderte Entschädi-

gung unter Berücksichtigung der er-

sparten Aufwendungen sowie abzüg-

lich dessen, was wir durch anderwei-

tige Verwendung der Reiseleistungen 

erwerben, konkret zu beziffern und zu 

begründen. 

6.8. Ist Hideaway4you infolge eines 

Rücktritts des Kunden zur Rücker-

stattung des Reisepreises verpflich-

tet, hat dies unverzüglich, auf jeden 

Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 

Zugang der Rücktrittserklärung, zu 

erfolgen. 

 

7. Umbuchungen / Ersatzpersonen 

7.1 Ein Anspruch des Kunden nach 

Vertragsabschluss auf Änderungen 

hinsichtlich des Reisetermins, des 

Reiseziels, des Ortes des Reisean-

tritts, der Unterkunft oder der Beför-

derungsart (Umbuchung) besteht 

nicht. Dies gilt nicht, wenn die Um-

buchung erforderlich ist, weil Hidea-

way4you keine, eine unzureichende 
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oder falsche vorvertragliche Informa-

tion gemäß Art. 250 § 3 EGBGB ge-

genüber dem Kunden gegeben hat; in 

diesem Fall ist die Umbuchung kos-

tenlos möglich. 

Wird auf Wunsch des Kunden den-

noch eine Umbuchung vorgenommen, 

kann Hideaway4you ein Umbu-

chungsentgelt pro Reisenden erhe-

ben. Das Umbuchungsentgelt regelt 

sich wie folgt: bis 30 Tage vor Reise-

pro Reisenden zzgl. 

entsprechender Mehrkosten und Auf-

preise, die durch die Leistungsträger 

berechnet werden.  

7.2 Ab 30 Tagen vor Reisebeginn kön-

nen derartige Umbuchungswünsche 

des Kunden, sofern deren Durchfüh-

rung überhaupt möglich ist, nur nach 

Rücktritt vom Pauschalreisevertrag 

zu den Bedingungen gem. Ziffer 6.4 

und gleichzeitiger Neuanmeldung 

durchgeführt werden. Dies gilt nicht 

bei Umbuchungswünschen, die nur 

geringfügige Kosten verursachen. 

7.3 Das gesetzliche Recht des Kun-

den, gemäß § 651e BGB von Hidea-

way4you durch Mitteilung auf einem 

dauerhaften Datenträger zu verlan-

gen, das statt seiner ein Dritter in die 

Rechte und Pflichten 

aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, 

bleibt durch die vorstehenden Bedin-

gungen unberührt. Eine solche Erklä-

rung ist in jedem Fall rechtzeitig, 

wenn sie Hideaway4you sieben Tage 

vor Reisebeginn zugeht. Hidea-

way4you kann dem Eintritt des Drit-

ten anstelle des Kunden widerspre-

chen, wenn der Dritte den besonde-

ren Reiseerfordernissen nicht genügt 

oder seiner Teilnahme gesetzliche 

Vorschriften oder behördliche Anord-

nungen entgegenstehen. Tritt ein 

Dritter an die Stelle des angemelde-

ten Teilnehmers, ist Hideaway4you 

berechtigt, sowohl anfallende etwaige 

Mehrkosten zum korrekten, aktuell 

gültigen Reisepreis als auch für die 

ihm durch die Teilnahme der Ersatz-

30,00 zu verlangen. Der Nachweis mit 

dem Eintritt des Dritten nicht ent-

standener oder wesentlich niedrigerer 

Kosten bleibt Ihnen unbenommen. 

Für den Reisepreis und die durch den 

Eintritt der Ersatzperson entstehen-

den Mehrkosten haften der angemel-

dete Teilnehmer und die Ersatzperson 

als Gesamtschuldner. 

Über die entstandenen Mehrkosten 

erteilt Hideaway4you dem Kunden ei-

nen Nachweis. 

 

 

8. Reiseversicherungen 

Eine Reiseversicherung ist nicht im 

Reisepreis eingeschlossen. Hidea-

way4you empfiehlt jedem Kunden bei 

Buchung eine Reiseversicherung, ent-

weder eine Reiserücktrittskostenver-

sicherung und/oder eine Reiseab-

bruch-/Reisekrankenversicherung se-

parat abzuschließen.  

 

9. Rücktritt und Kündigung durch 

Hideaway4you 

9.1 Hideaway4you kann bei Vorliegen 

der gesetzlichen Voraussetzungen 

des § 651h Abs. 4 BGB (bei Nichter-

reichen der im Vertrag angegebenen 

Mindestteilnehmerzahl; aufgrund un-

vermeidbarer, außergewöhnlicher 

Umstände, wie z.B. Naturkatastro-

phen, Epidemien, Krieg u.a.) vor Rei-

sebeginn vom Pauschalreisevertrag 

zurücktreten. 

9.2 Ein Rücktritt wegen Nichterrei-

chens einer vereinbarten Mindestteil-

nehmerzahl ist 

a) bei einer Reisedauer von mehr als 

sechs Tagen bis spätestens 21 Tage 

vor Reisebeginn, 

b) bei einer Reisedauer von mindes-

tens zwei und höchstens sechs Tagen 

bis spätestens sieben Tage vor Reise-

beginn und 

c) bei einer Reisedauer von weniger 

als zwei Tagen bis spätestens 48 

Stunden vor Reisebeginn möglich. 

Hideaway4you wird die Rücktrittser-

klärung auf einem dauerhaften Da-

tenträger dem Kunden unverzüglich 

zuleiten. 

9.3. Macht Hideaway4you von seinem 

Rücktrittsrecht gemäß § 651h Abs. 4 

Ziff. 1 oder 2 BGB Gebrauch, erhält 

der Reisende den bereits gezahlten 

Reisepreis innerhalb von 14 Tagen 

zurückerstattet. 9.4. Zusätzlich kann 

Hideaway4you in den folgenden Fäl-

len vor Antritt der Pauschalreise vom 

Vertrag zurücktreten oder nach Be-

ginn der Pauschalreise kündigen: 

ohne Einhaltung einer Frist, falls der 

Kunde die Durchführung der Reise 

trotz Abmahnung (durch Hideaway-

4you oder die örtliche Vertretung) 

nachhaltig stört oder ein vertragswid-

riges Verhalten des Kunden vorliegt, 

welches die sofortige Aufhebung des 

Pauschalreisevertrages rechtfertigt 

(z.B. Zahlungseingang nicht fristge-

recht, mangels Kontodeckung oder 

aufgrund Widerspruchs). In Falle eines 

Rücktritts vor Reisebeginn aufgrund 

trotz Mahnung und Rücktrittsandro-

hung nicht erfolgter Zahlung(en) kann 

Hideaway4you den Pauschalreisever-

trag zu den in Ziffer 6.4 genannten 

Rücktrittsgebühren stornieren. Im 

Falle einer Kündigung aus verhaltens-

bedingten Gründen während der 

Reise behält Hideaway4you den An-

spruch auf den Reisepreis, muss sich 

aber den Wert der ersparten Aufwen-

dungen sowie diejenigen Vorteile an-

rechnen lassen, die Hideaway4you 

aus einer anderweitigen Verwendung 

der nicht in Anspruch genommenen 

Leistungen erlangt; einschließlich der 

von den Leistungsträgern gutge-

brachten Beträge. Eventuell anfal-

lende Mehrkosten für den Rücktrans-

port sind vom Kunden zu tragen.  

 

10. Mitwirkungspflicht des Kunden 

10.1 Wird die Pauschalreise nicht ver-

tragsgemäß erbracht, so kann der 

Kunde Abhilfe verlangen.  

Soweit Hideaway4you infolge einer 

schuldhaften Unterlassung der Män-

gelanzeige nicht Abhilfe schaffen 

konnte, kann der Kunde weder Min-

derungsansprüche nach § 651m BGB 

noch Schadenersatzansprüche nach § 

651n BGB geltend machen. 

Der Kunde ist verpflichtet, seine Män-

gelanzeige unverzüglich der örtlichen 

Reiseleitung oder dem Reisevermitt-

ler zur Kenntnis zu geben. Ist eine 

Reiseleitung am Urlaubsort nicht vor-

handen und vertraglich nicht geschul-

det, sind etwaige Reisemängel an 

Hideaway4you an deren Sitz oder an 

den Reisevermittler, über den der 

Kunde die Pauschalreise gebucht hat, 

zu melden. Über die Erreichbarkeit der 

Reiseleitung bzw. von Hideaway4you 

wird in der Leistungsbeschreibung, 

spätestens jedoch mit den Reiseun-

terlagen, unterrichtet. Die Reiselei-

tung ist beauftragt, für Abhilfe zu sor-

gen, sofern dies möglich ist. Sie ist je-

doch nicht befugt, Ansprüche anzuer-

kennen. 

10.2 Wird eine Pauschalreise infolge 

eines Mangels erheblich beeinträch-

tigt und leistet Hideaway4you inner-

halb einer angemessenen Frist keine 

Abhilfe, dann kann der Kunde den 

Pauschalreisevertrag kündigen. Dem 

Kunden ist zu empfehlen, die Kündi-

gung schriftlich (oder auf einem dau-

erhaften Datenträger gespeichert) zu 

erklären. Entsprechendes gilt, wenn 

dem Kunden die Reise infolge eines 

Mangels aus wichtigem und Hidea-

way4you erkennbaren Grund nicht 

zuzumuten ist. Der Bestimmung einer 

Frist zur Abhilfe bedarf es nur dann 

nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder 

von Hideaway4you verweigert wird 

oder wenn die sofortige Kündigung 

des Vertrags durch ein besonderes 

Interesse des Kunden gerechtfertigt 

wird.  

10.3 Schäden, Zustellungsverzöge-

rungen oder Verlust von Reisegepäck 

müssen unverzüglich an Ort und 

Stelle (Flughafen) mittels Schadens-

anzeige (P.I.R.) der zuständigen Flug-

gesellschaft angezeigt werden. Flug-

gesellschaften und Reiseveranstalter 

können die Erstattungen aufgrund in-

ternationaler Übereinkünfte ablehnen, 

wenn die Schadenanzeige nicht aus-

gefüllt worden ist. Die Schadensan-

zeige ist bei Gepäckbeschädigung bin-

nen sieben Tagen und bei Verspätung 

innerhalb 21 Tagen, nach Aushändi-

gung, zu erstatten. Im Übrigen ist der 

Verlust, die Beschädigung oder die 

Fehlleitung von Reisegepäck immer 

der Reiseleitung anzuzeigen. 

 

11. Ausschluss von Ansprüchen und 

Verjährung 

11.1 Ansprüche wegen nicht ver-

tragsgemäßer Erbringung der Pau-

schalreise hat der Kunde nach Been-

digung der Pauschalreise geltend zu 

machen.  

11.2 Die Geltendmachung soll gegen-

über Hideaway4you unter der am 

Schluss dieser AGB angegebenen An-

schrift erfolgen. Eine Geltendma-

chung kann auch beim Reisevermitt-

ler, bei dem die Pauschalreise gebucht 

worden ist, erklärt werden. 

11.3 Alle vertraglichen Ansprüche des 

Kunden nach § 651i Abs. 3 BGB ver-

jähren in zwei Jahren. 

11.4 Ansprüche des Kunden nach § 

651i Abs. 3 BGB aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit, die auf einer fahrlässigen 

Pflichtverletzung von Hideaway4you 

oder einer vorsätzlichen oder fahrläs-

sigen Pflichtverletzung eines gesetzli-

chen Vertreters oder Erfüllungsgehil-

fen von Hideaway4you beruhen, ver-

jähren in zwei Jahren. Dies gilt auch 

für Ansprüche auf den Ersatz sonsti-

ger Schäden, die auf einer grob fahr-

lässigen Pflichtverletzung von Hidea-

way4you oder auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-

zung eines gesetzlichen Vertreters 

oder Erfüllungsgehilfen von Hidea-

way4you beruhen.  

11.5 Ansprüche aus unerlaubter 

Handlung verjähren in drei Jahren. 

11.6 Die Verjährung beginnt mit dem 

Tag, an dem die Pauschalreise nach 

dem Vertrag enden sollte. Hat der 

Kunde solche Ansprüche geltend ge-

macht, so ist die Verjährung bis zu 

dem Tag gehemmt, an dem Hidea-

way4you oder deren 
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Haftpflichtversicherung die Ansprü-

che schriftlich oder in Textform zu-

rückweist. Die Verjährung tritt frühes-

tens drei Monate nach Ende der Hem-

mung ein.  

11.7 Leistungsträger, Reiseleitungen, 

das Flug- und Schalterpersonal und 

andere örtliche Vertretungen sind zur 

Entgegennahme von Anspruchsan-

meldungen nicht bevollmächtigt. 

Auch sind sie und der Reisevermittler 

nicht berechtigt, Ansprüche im Na-

men von Hideaway4you anzuerken-

nen. 

11.8 Wir setzen Sie davon in  

Kenntnis, dass Hideaway4you nicht 

an einem freiwilligen Streitbeile-

gungsverfahren vor einer Verbrau-

cherschlichtungsstelle teilnimmt. 

Sollte sich nach Drucklegung eine ge-

setzliche Pflicht zur Teilnahme 

an einem solchen Streitbeilegungs-

verfahren ergeben oder sollte Hidea-

way4you freiwillig daran teilnehmen, 

wird Hideaway4you die Reisenden 

hierüber auf einem dauerhaften 

Datenträger informieren. 

 

12. Beschränkung der Haftung 

12.1 Die vertragliche Haftung von 

Hideaway4you für Schäden, die nicht 

Körperschäden sind, ist auf den drei-

fachen Reisepreis beschränkt. Mög-

licherweise darüberhinausgehende 

Ansprüche nach internationalen Über-

einkommen oder auf solchen beru-

henden gesetzlichen Vorschriften 

bleiben von der Beschränkung unbe-

rührt.  

12.2 Die deliktische Haftung von 

Hideaway4you für Sachschäden, die 

nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit beruhen, ist auf den dreifachen 

Reisepreis beschränkt. Diese Haf-

tungshöchstsumme gilt jeweils je 

Kunden und Reise. Hideaway4you 

empfiehlt den Kunden daher den Ab-

schluss einer Reiseunfall- und Reise-

gepäckversicherung. Darüberhinaus-

gehende etwaige Ansprüche im Zu-

sammenhang mit Reisegepäck nach 

dem Montrealer Übereinkommen sind 

davon nicht berührt. 

12.3 Hideaway4you haftet nicht für 

Leistungsstörungen, Personen- und 

Sachschäden im Zusammenhang mit 

Leistungen, die als Fremdleistungen 

lediglich vermittelt werden (z.B. Aus-

flüge, Sportveranstaltungen, Theater-

besuche, Ausstellungen, Beförde-

rungsleistungen von und zum Aus-

gangs- und Zielort), wenn diese Leis-

tungen in der Reiseausschreibung und 

der Buchungsbestätigung ausdrück-

lich und unter Angabe des 

vermittelten Vertragspartners als 

Fremdleistungen so eindeutig ge-

kennzeichnet werden, dass sie für 

den Kunden erkennbar nicht Bestand-

teil der Reiseleistungen von Hidea-

way4you sind und getrennt ausge-

wählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 

651w und 651y BGB bleiben hier-

durch unberührt. 

12.4 Die Haftung von Hideaway4you 

ist ausgeschlossen oder beschränkt, 

wenn aufgrund internationaler Ab-

kommen oder auf solchen beruhender 

gesetzlicher Vorschriften, die auf die 

Leistungen des Leistungsträgers, der 

für den Schaden verantwortlich ist, 

anzuwenden sind, dessen Haftung 

ebenso ausgeschlossen oder be-

schränkt ist. 

 

13. Pass-, Visa-, und Gesundheitsbe-

stimmungen 

13.1 Hideaway4you wird den Kunden 

über allgemeine Pass- und Visa-Er-

fordernisse sowie gesundheitspolizei-

liche Formalitäten des Bestimmungs-

landes einschließlich der ungefähren 

Fristen für die Erlangung von gegebe-

nenfalls notwendigen Visa vor Ver-

tragsabschluss sowie über deren evtl. 

Änderungen vor Reiseantritt unter-

richten. 

13.2 Hideaway4you haftet nicht für 

die rechtzeitige Erteilung und den Zu-

gang notwendiger Visa durch die je-

weilige diplomatische Vertretung, 

wenn der Reisende Hideaway4you 

mit der Besorgung beauftragt hat, es 

sei denn, dass Hideaway4you die Ver-

zögerung zu vertreten oder eigene 

Pflichten verletzt hat. 

13.3 Der Kunde ist für das Beschaffen 

und Mitführen der behördlich not-

wendigen Reisedokumente, evtl. er-

forderliche Impfungen sowie das Ein-

halten von Zoll- und Devisenvor-

schriften selbst verantwortlich. Dem 

Kunden wird empfohlen, sich recht-

zeitig über notwendige Prophylaxe bei 

seinem Arzt, einem Tropeninstitut 

oder einer Gesundheitsbehörde hin-

sichtlich des Urlaubsortes zu erkundi-

gen. Alle Nachteile, die aus der Nicht-

befolgung dieser Vorschriften er-

wachsen, gehen zu Lasten des Kun-

den, es sei denn, sie sind durch 

schuldhafte Falschinformation von 

Hideaway4you bedingt. Bei der Zu-

rückweisung des Kunden aufgrund 

sonstiger Umstände durch Behörden 

im In- und Ausland haftet Hidea-

way4you nicht. 

13.4 Kindereinträge im Reisepass der 

Eltern sind ab dem 26. Juni 2012 un-

gültig und das Kind ist nicht mehr zum 

Grenzübertritt berechtigt. Somit müs-

sen ab diesem Stichtag alle Kinder bei 

Reisen ins Ausland über ein eigenes 

Reisedokument verfügen. Auch bei ei-

ner Reise in Schengen-Länder sollte 

ein entsprechender Ausweis des Kin-

des mitgeführt werden. 

 

14. Informationen über ausführendes 

Luftfahrtunternehmen und Transfers 

14.1 Die EU-Verordnung Nr. 

2111/2005 über die Erstellung einer 

gemeinschaftlichen Liste der Luft-

fahrtunternehmen verpflichtet Hidea-

way4you, den Kunden über die Identi-

tät der ausführenden Fluggesellschaft 

sämtlicher im Rahmen der gebuchten 

Pauschalreise zu erbringenden Flug-

beförderungsleistungen zu unterrich-

ten. Sofern bei der Buchung die aus-

führende Fluggesellschaft noch nicht 

feststeht, wird Hideaway4you dem 

Kunden zumindest die Fluggesell-

schaft benennen, die wahrscheinlich 

den Flug durchführt. Sobald die Iden-

tität der Fluggesellschaft feststeht, 

wird diese dem Kunden mitgeteilt. Bei 

einem Wechsel der Fluggesellschaft 

wird Hideaway4you den Kunden so 

rasch wie möglich unterrichten. Die 

gemeinschaftliche Liste über die mit 

Flugverbot in der Europäischen Union 

belegten Fluggesellschaften (soge-

-

der vom Luftfahrt-Bundesamt geneh-

migten Luftfahrtunternehmen sind 

als PDF-Dateien über die Internet-

seite www.lba.de in ihrer jeweils ak-

tuellen Fassung für den Kunden ab-

rufbar. 

14.2 Kurzfristige Änderungen der 

Flugzeiten, der Streckenführung, des 

Fluggerätes, der Fluggesellschaft so-

wie Zwischenlandungen bleiben aus-

drücklich vorbehalten, soweit der Ge-

samtzuschnitt der Reise dadurch 

nicht beeinträchtigt wird. Der Ge-

samtzuschnitt der gebuchten Reise 

ist dann beeinträchtigt, wenn deren 

Wert oder deren Tauglichkeit zu dem 

gewöhnlichen oder nach dem Ver-

trage vorausgesetzten Nutzen aufge-

hoben oder gemindert ist. Dies be-

stimmt sich vor allem anhand der Rei-

sedauer, der Reisezeit und anhand 

des Reisepreises. 

14.3 Kann dem Kunden aufgrund von 

Umständen, die allein in seiner Person 

liegen, seitens Hideaway4you eine 

Flugplanänderung nicht oder nicht 

rechtzeitig mitgeteilt werden, so ist 

Hideaway4you für alle daraus resul-

tierenden Schäden nicht haftbar, so-

fern alles Zumutbare unternommen 

wurde, um einen Zugang beim 

Kunden zu bewirken. In diesem Zu-

sammenhang ist der Kunde im Rah-

men seiner bestehenden Mitwir-

kungspflicht gehalten, durch geeig-

nete Maßnahmen sicherzustellen, 

dass er auch kurzfristige Änderungen 

mitgeteilt bekommen kann. 

14.4 Kinder bis zum vollendeten 

zweiten Lebensjahr haben beim Flug 

keinen Sitzplatzanspruch, sofern für 

diese nur eine pauschale Bearbei-

tungsgebühr entrichtet wurde. Auch 

besteht für Kinder im Alter bis zum 

vollendeten zweiten Lebensjahr 

grundsätzlich kein Anspruch auf die 

Beförderung von Freigepäck. 

14.5 Im Rahmen der vereinbarten 

Flugleistungen werden in der Regel 

bis zu 20 kg Gepäck sowie kleines 

Handgepäck pro Person kostenfrei 

befördert. Sondergepäck (Sportge-

räte, Golf- und Tauchausrüstung, 

Rollstühle u.ä.) kann nur nach ent-

sprechender Voranmeldung bei der 

jeweiligen Fluggesellschaft mit beför-

dert werden. Die Weiterbeförderung 

vom Flughafen zum Hotel und umge-

kehrt obliegt sodann dem Kunden. 

Dadurch entstehende zusätzliche 

Kosten hat der Kunde zu tragen. 

 

15. Schlussbestimmungen 

15.1 Einzelheiten der Reise- und Ho-

telbeschreibungen von Hidea-

way4you entsprechen dem Stand bei 

Drucklegung. Erkennbare Druck- und 

Rechenfehler, die Hideaway4you 

nicht zu vertreten hat, z.B. weil sie 

durch unvermeidbare außergewöhnli-

che Umstände verursacht wurden, 

berechtigen Hideaway4you zur An-

fechtung seiner Willenserklärung, die 

zum Abschluss des Pauschalreisever-

trages geführt hat. 

15.2 Personenbezogene Daten, wel-

che Sie uns im Rahmen der Reisebu-

chung und -abwicklung zur Verfügung 

stellen, sind gemäß Bundesdaten-

schutzgesetz gegen missbräuchliche 

Verwendung geschützt. Wir verwei-

sen auf das Ihnen gemeinsam mit der 

Reisebestätigung überreichte Daten-

schutz-Informationsblatt. 

15.3 Auf den Reisevertrag findet das 

Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land Anwendung. Vertragssprache ist 

Deutsch. 

15.4 Der Kunde kann Hideaway4you 

an seinem Geschäftssitz in Nürnberg 

verklagen. Für Klagen von Hidea-

way4you gegen den Kunden ist der 

Wohnsitz des Kunden maßgebend, es 

sei denn, die Klage richtet sich gegen 

Vollkaufleute oder Personen, die kei-

nen allgemeinen Gerichtsstand im 
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Inland haben, oder gegen Personen, 

die nach Abschluss des Vertrages ih-

ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt ins Ausland verlegt haben, 

oder deren Wohnsitz oder gewöhnli-

che Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-

geerhebung nicht bekannt ist. In die-

sen Fällen ist der Sitz von Hidea-

way4you maßgebend. 

15.5 Die vorstehenden Bestimmun-

gen gelten nicht, wenn und soweit 

sich aus vertraglich nicht abdingbaren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmungen internationaler Ab-

kommen, die auf den geschlossenen 

Pauschalreisevertrag anzuwenden 

sind, etwas anderes zu Gunsten des 

Kunden ergibt oder, wenn und soweit 

auf den Reisevertrag anwendbare, 

nicht abdingbare Bestimmungen im 

Mitgliedsstaat der EU, dem der Kunde 

angehört, für den Kunden günstiger  

sind, als die vorgenannten Bestim-

mungen oder die entsprechenden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deutschen Vorschriften. 

15.6 Die Unwirksamkeit einzelner 

Bestimmungen des Pauschalreisever-

trages hat nicht die Unwirksamkeit 

des gesamten Vertrages zur Folge. 

Gleiches gilt für die vorliegenden Rei-

sebedingungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstalter: 

Hideaway4you GmbH 

Lahmannstr. 7a 

90419 Nürnberg 

 

Tel 0911/13 13 79 77 

Fax 0911/59 05 84 84 

E-Mail: info@hideaway4you.com 

Web:  www.hideaway4you.com 

 

HRB 35490  AG Nürnberg 

Geschäftsführer: Gisa Kunstmann, 

Boris Reinke 

 

Stand: Juli 2025 


